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EincnoueBauordnungfür Wien .ImRathausfandhoutcuntordemVorsitzdosBür¬
germeistersSeitzunddesVizebürgermeistersHosseincObmännerkonferenzstatt ,
anderfür densozialdomokratischenGemeinderatsklubFräsidentDr .Dannebergund
GemeinderätinGläckel,fürdenchristlichsotialenGemeinderatsklub/Stadträteund

Kunschak/Rummclhardtteilnahnen .AusserdemwarendieamtsführondenStadträte
Linder ,RichterundWeber,sowicObermagistratsratDr .Wolferschienen.Bürger¬
meisterSeitzteilte mit ,dassderMagistratderLandssregierungdenEntwurf
einerneuenBauordnungmiteinemeingehendenMotivenberichtvorgelegthat .
Beverder Entwurfdie zuständigenStollen beschäftigt ,soll derwesentlichs¬
te InhaltdenVertreternderbeidengrossenGemeinderatsparteienzurKenntnis
gebrachtwerden ,HierauferstattcteMagistratsdirektorDr .Hartleinenaus¬
führlichenBerichtüberdieneueBauerdnung. Erteilte mit ,dassdiegeltende
Bauordnungaus demJahre 1883stammt .DasGebictder Stadt Wionumfasstoda¬
mals nur die neuninneren Bezirkoundden im Jahre 1874einverleibtenToil
Favoritens. EswardiesgrösstenteilsverbautesGebict. Diesunddiezudieser
ZeitdieWirtschaftundGesetzgebungbeherrschondenIdeenbewirktch,dassdie
goltondeBauordnungimWachsender StadtganzunbefriedigendeResultatege¬
zeitigthat .DietypischeZinskasernemitderweitgchendenGrundausnützung
unddenschlochtenGrundrissenist einWahrzeichendieserEntwicklung.Schen
anlässlichderEinverlcibungderVorortevorbeinahevierJahrzehntenbo¬
ychäftigte mansich mit der Schaffungeiner neuenBauordnung .DerMagistrat
hatteauchimJahre1895demStadtrateinenneuenEntwurfvorgelegt ,deraber
erst imJahro1911nachvielfachenAbänderungenanden . meinderatwoitor¬
geleitct wurde ,der Kriegunterbrachdannjede weitereBeratung .DieWohnungs-¬
not und die neuaufgetretenen Bedürfnisse nach dem Kriege brachten es mit

sich ,dassdieserEntwurffallengelassenundeinevollständigeneueRegelung
ins Augegefasstwurdc .ImJahre1922wurdeein nouerEntwurfvorgelegt .Aber
auchseither habensich die Verhältnissewesentlichgeändert .In derZwischen¬
zeitsinddieKompetenzartikelderBundesverfassungunddieVerwaltungsver¬
fahrensgesetzein Kraftgetreteh .Auchsensthat in WienundauchinDeutsch¬
land die bauliche Tätigkeit eine Entwicklunggenommen ,an der nichtachtlos
vorübergegangenenwerdenkann .DieWohnungsnotlegtederGemeindedieNotwendig
keit auf ,in denKreisihrer sozialpolitischenAufgabenauchdenWohnungs¬
bau einzubezichen .Wasin den letzten Jahren in Wienundin Deutschlanddurch

dic EinflussnahmederGemeindein wirtschaftlicher ,sozialer ,kulturellerund
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künstlerischerBezichunggeleistet wordenist ,ist für die künstlicheEnt¬
wicklungdes Städtebaues von ontscheidendemEinfluss .Alle segeschaffonen
WehnungenhabenLichtundLuft ,für entsprochendeFreiflächen ,die denErwach¬
senen als Erholungsstätten und den Kindernals Spielplätze dienen ,ist hin¬
reichend gesorgt .Im Intercsse der Gesundhet der Bewchnermuss auch beider
privaten Bautätigkeit die Erfüllung dieser Forderungengesctzlichsicherge¬
stollt werden . Esempfiehlt sich aber auch ,auf demGebictederBaugesetzge¬
bung auf die Rechtsentwicklung in Deutschland Bedacht zu nehmen ,die rich¬

tunggebendgenanntwerdenmuss. Vieleingehenderals bishersinddieBez. im¬
mungenüber den Flächenwidmungsplanunddie Bebauungs - undFluchtlinienpläne ,
die nunmehran die Stelle des Generalregulierungs - undGeneralbaulinienplanes
treten sollen . Diegeltende Bauordnunggibt keine Begriffsbestimmungund
auch die rechtlichen Wirkungensind nur unvpllständlich geregelt ,sodass
immer wieder Zivil - undVerwaltungsprozesse geführt werden mussten .DieBebau¬
ungs - undFluchtlinienpläne sollen der Gemeinde das Recht geben ,alle heute

erfassten Bedürfnisse,wiesie auchin Deutschlandfür notwendigerachtetwer
den ,zur Geltung zu bringen .Von diesen Befugnissen sei erwähnt das Recht zur

Bestimmungvon Wohngebieten ,gemischten - undIndustriegebicten .DieVermengung
von Wohnhäusern und Industrien hat für beide Nachteile gehabt ,für die Wohn¬
häuser wegen der Belästigungen ,für die Industrieanlagen wegen der besonde¬
ren Verkehrungen ,die nur im Interesse der Nachbarschaft von Wchnhäusern not¬
wendig wurden ,und wegen der Behinderung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ,Auch
ist vorgeschen ,dass auf Flächen ,dic eine qualifizierte Zweckbestimmung haben ,

nur Bauten der dem Zwock entsprechenden Art errichtet werden dürfen .Als sol¬
che Flächen sind in erster Linie die Ländeflächen an der Donau und dem
Donaukanal zu nennen .Eine besondere Bedeutung kommt der zweckmässigen Ge¬
staltung des Bauplatzes zu ; sie ist die fundamentale Grundlage des richti¬
gen Bauens ,Ein unzweckmässiger gestalteter Bauplatz erschwert die Grundriss - ¬
lösung und verteuert das Bauen .Bei der gros sen Steigerung der Baukosten

muss in jeder Hinsicht gestrebt werden ,sie zu verringern ,weshalb es auch
notwendig ist ,die zweckmässigste Gestaltung der Bauplätze künftighin ge¬
setzlich zu gewährleisten .In bereits ausgebauten Stadtteilen lässt sich
eine ungünstige Gestaltung der Bauplätze nur mehr schwer beseitigen ; umso
wichtiger ist es ,in den noch unbebauten Gebieten bei der Umwandlung von
landwirtschaftlichen Grundstückenin Bauland auf die Schaffung zweckmässig
gestalteter Bauplätze zu schen .Diesem Zwecke sollen die Bestimmungen über
die sogenannte Umlegung ,die Grenzberthtigung und die Abteilung dienen .Die

Umlegung und die Grenzberichtigung kennt die geltonde Snuerdnung nicht : hier
diente insbesondere die deutsche Gesotzgebung als Vorbild .Das Wesen der
Umlegung bestcht darin ,dass für einen Komplex von annähernd gleichwertigen ,
aber für die Durchführung des Bebauungsplanes ungünstig gestalteten Grund¬
stücken die bisherigen Grundgremzen aufgelassen und entsprechend der neuen
Zwockbestimmung für das Bauen 'zweckmässig gestaltete Bauplätze unter gleich¬zeitiger Ausscheidung der Verkehrsflächen geschaffon werden sollen .Dem
gleichen Zweck dient auch die Grenzberichtigung ,die sich imwesentlichen
als eine voreinfachte Umlegung darstellt und sich nur auf wenige Grundstücke
mit geringfügigen Flächenänderungen erstrockt .Das dritte Mittel zur Errei - ¬
chung zweckmässig gestalteter Baurlätze die Abteilung,konnt schon die gel - ¬
tonde Bauordnung .Die Bestimmungen hicrüber sind aber in vielfacher Bezic¬
hung unklar und unzulänglich ;auch die Möglichkeit ,Abteilungen ohne be¬
hördliche Bewilligung grundbächerlich durchführen zu können ,bereitctet in
der Praxis grosse Schwierigkeiten und führte zur Umgchung der vom Gesotz
beabsichtigten Einflussnahme der Baubchörde auf die Gestaltung der Bau¬
ülätze ; siebrachte auch die Gemeinde um die Wirkung der - Strassengrundab¬
tretung ,die mit der Abteilung verbunden ist . DerEntwurf baut daher die Be¬
stimmungen aus ,um die von der Baubchörde wahrzunchmenden Interessen wirksam
zer Geltung zu bringen .Notwendig ist os ,der Gemeinde zur Durchführung der
ihr nach der Bauordnung obliegenden Aufgabon ein ontsprochendes
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nteignungsrocht zur rfügung zu stellen .Die Aufnahme der Enteignungs¬bostimmungen ,die sich aus der Bauerdnung ergeben ,entspricht der Bundesver¬

fassung ,da nach Artikel 10 des Bundesverfassungsgesetzes Enteignungen hin¬

sichtlich der GesctzgebungundVollzichungnur soweitBundessachesind ,alssic nicht Angelegenheiten betreffen ,die in den selbstständigen Wirkungs- ¬bercich der Länder fallen .Nach demEntwurf soll das Enteignungsrecht cin¬
geräumtwerdenfür Verkehrsflächen ,für Baumaskenund Ergänzungsflächen ,das
sind selbstständig nicht behaubareBaustellenteile ,für Baulücken ,zuAssa¬
nierungszwecken und für öffentliche Bauplätze ,Friedhöfe undErholungsstät¬ten .Allc diese Enteignungsfälle stchen mit dem Bebauungsplan in einemso
innigen Zusammenhang ,dass sic nur durch die Bauordnung zu regeln sind .Aus
diesen Gründen hat auch der proussischo Entwurf des Städtebaugesotzes im
wesentlichen die gleichen Enteignungsfälle vorgeschen ,insbesondereenthält
auch die aus demJahre 1910 stammendeWürttembergscheBauordnungdie Ent¬
eignung für Assanierungszwecke .Die Bestimmungen der geltenden Baucrdnung
überliessen es auch dem Willen der Grundeigentümer allein ,wo gebaut werden
sollte .Die Folge davon war ,dass in allen möglichen ,vomausgebautenStadttei
oft weit entfernt gelegenen Teilen mit der Verbauung begonnen wordenkonn¬
te und die Gemeindegezwungenwar im Interesse der Bewohnerdieser Häuser
noue Strassen zu bauon ,Kanälc ,Wasserleitung ,Gas - undelcktrisches Lichtzu¬
zulciten ,obwchl es oft Jahrzehnte dauerte ,bis der Ausbau solcher Strassen
durchgeführt war .Hidurch erwuchsen der Gemeinde ungeheure Auslagen unddie
nur deswegen ,weil für den Bauunternehmerdurch den Erwerb billiger Grund¬
stücke die Auswahl des fraglichen Bauplatzes mehr Gewinn versprach .In
Deutschland bezeichnet man diese Art des Bauens als " daswilde Bauen " . Dio
deutsche Gesetzgebung ist in dieser Bezichung Wienweit voraus .Sobesteht
in Preussen dieses Recht der Gemeinden schen seit 1875 . DerEntwurffolgt

daher der deutschen Gesetzgebung und sicht die Möglichkeit der Einfluss¬
nahme auf den planmässigen Ausbau der Stadt vor .Im Zusammenhanghiemit
stchen die Anlicgerverpflichtungen .In der geltend n Bauordnung sind dieseVerpflichtungen in ganz ünvollkommener und unzulänglicher Weise geregelt .

Auchhier schliesstsichderGesctzentwurfderdeutschenGesctzgebungan ,in dem die Anliegr an neuen Strassen verpflichtet worden sollen ,die Kos¬

ten des Strassenerwerbes ,soferne sie nicht auf Grund einer Abteilung oder
eines Baufalles den Strassengrund unentgeltlich abzutreten haben ,zuersetzenund zu den Kosten der Strassenherstellung in eincm bestimmten Ausmass bei¬

zutragen .Neuc Strassen kesten Geld . Esist nur einc Frage ,wie die Gemeinde
diese Kostenaufbringt ,durch die Heranzichungaller Gemeindemitgliederoder
jener Personen ,denendurch die Schaffungneuer Strassen und durch diehicmit
verbundene Werterhöhung der Gründe besendere Vortcile erwachsen .Die deut¬

sche Gesctzgebung hat sich bereits seit langer Zeit für die letztere Art
der Aufbringung entschieden .Vonden baupoli zeilichen Vorschriften seion
besondors die neuen Bestimmungenzum Schutze der Gesundhoit erwähnt .Dic
Verschriften der geltonden Baucrdnungüber lie sanitärcn Anforderungenhaben
sich als vollkommen unzulänglich arwicsen .Wonn die goltende Bauordnung von
der Regel eines fünfzehnprozentigen Hofausmassesausgcht ,Wohnräumegegen12 Quadratmeter grosse Lichthöfe und Souterrainwohnungen zuliess ,so ist in
diesen Bestimmungen eine der Hauptursachen des Entstehens der typischen Zins - ¬
kaserne mit den schlechtbelichteten Räumen zu erblicken .Eine neue Bauord¬
nung muss daher die Erfüllung der von den ärztlichen Fachkreisen als unbe¬
dingt notwendig erkannten Fprderungen Rechnung tragen ,die in den Wohnungs¬

fürsorgegesetzen und auch in den Bauordnungen Deutschlands lämgst Anerken¬
nung gefunden haben .Der Entwurf hat aus diesem Grund den 15 gradigen Licht¬
einfall für die gassen - undHofseitig gelegenene Wchnräume als Grundsatz auf¬
gestellt . DieBeleichtung und Belüftung von Wohnräumen durch Lichthöfe wird
dadurch ausgeschlesgen .Erleichterungen sind unter bestimmten Veraussetzun¬
gen für Fälle vorgesehen ,in denen wegen der bestehenden örtlichen Ver¬
hältnisse die strenge Anwendung dieser Bestimmung zu einer besonderen Härte
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gierung soll auch die Erlassung von Sonderbestimmungen für Klein - undKlein¬
wehnungshäuser ,Siedlungs -und Einfamilienhäuser ,Baulichkeiten in Kleingar¬
tenanlagen ,Geschäfts -und Bürchäuser ,Industrisbauten und Garagen und die
Erlassung ven Detailbestimmungen für die Aufzüge vorbehalten bleiben .Auch

bereits eine Reihe von Hochhäusernerbaut worden ,so in Berlin ,Hamburg ,Stutt¬
gart .Der Entwurf will daher die Entwicklungsmöglichkeit nicht hindern .Vor¬
aussetzung ist ,dass sich die Hochhäuser in das Stadtbild einfügen .In techni¬
scher Beziehung bringen die Baupolizeilichen Vorschriften grössere Freihciten .
Se Wah ,der Seustoffe bleibt dem Bauwerbern überlassen ,soweit sie den Vor - ¬
schriften der Festigkeit ,der Feuersicherheit und des Wärmeschutzesentspre¬
chen .Die Regelung über die Beschaffenheit der Baustoffe und über die zulässige
ge Inanspruchnahme wird dem Verordnungsweg vorbehalten ,ia die Erfahrungen ge¬
lehrt haben ,dass bei einer Regelung durch das Gesetz selbst die Anwenung
neuer Baustoffe sehr erschwert wird .Durch die Regelung im Verorinungsweg
ist eine leichtere Anpassung an die sich stets fortentwickelnden Ergebnisse
der technischen Wissenschaften ermöglicht .Dem Verordnungsrecht der Landesre¬

hier empfiehlt sich die Regelung im Verorinungsweg ,um diese Verschriften denwechselnden und neuaufkemmendenBedürfnissen und demFortschritt derPraxis
und Wissenschaft stets rasch und leicht anpassen zu könren . Beider Festset¬

die wegen der Un¬zung der Bestimmungen ,inwieweit sich die neue Bauordnung ,
zulänglichkeit der heitenden Baucrdnung vielfach strengere Anforderungen
stellen musste ,auf schon bestehende Baulichkeiten auswirkt ,ist derEntwurf
von folgenden Grundsätzen ausgegangen .Im allgemeinen bleiben die unter der
Wirksamkeit früherer Gesetze entstandenen Rechtsverhältnisse unberührt .Nur

ontliche Rücksichten os verlangen ,ist eine Rückwirkung vorgesehen .dort ,woöf
Aber selbst bei einer Reihe von Bestimmungen mit rückwirkender Kraft ist
ein Auftrag zu einer baulichen Aenderung an einer bestehenden Baulichkeit
an die weitere Veraussetzung gebunden ,dass diese Massnahme imgagenständ¬
lichen Falle aus öffentlichen Rücksichten unbedingt geboten ist .ImEntwurf

ir einwurden allc Erfahrungen verwertct ,um in Zukunft die Voraussetzungen f
zwockmässiges Bauen zu schaffen und so ein allen sczialen ,kulturollen und
gosundheitlichen Forderungen entsprochendes Wohnen zu ermöglichen .

Die Obmännerkonferenz nahm diese Ausführungen zur Kenntnis undbe¬
schloss eind igene Kommi ton des Wiener Landtages . BeratungderVorlage

inzusetzon .Diese Kommissiondürfte voraussichtlich Ende April zusammen -

treten .
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